
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) §§ 32- 49 

Z w e i t e r   T e i l 
Schulverfassung 

§ 32 
Eigenverantwortung der Schule 

(1) 1Die Schule ist im Rahmen der staatlichen Verantwortung und der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften eigenverantwortlich in Planung, Durchführung und Auswertung des 
Unterrichts, in der Erziehung sowie in ihrer Leitung, Organisation und Verwaltung. 2Die 
Rechte des Schulträgers bleiben unberührt.  

(2) 1Die Schule gibt sich ein Schulprogramm. 2In dem Schulprogramm legt sie in Grundsätzen 
fest, wie sie den Bildungsauftrag erfüllt. 3Das Schulprogramm muss darüber Auskunft geben, 
welches Leitbild und welche Entwicklungsziele die pädagogische Arbeit und die sonstigen 
Tätigkeiten der Schule bestimmen. 4Der Zusammensetzung der Schülerschaft und dem 
regionalen Umfeld ist in dem Schulprogramm und in der Unterrichtsorganisation Rechnung 
zu tragen. 5Die Schule beteiligt bei der Entwicklung ihres Schulprogramms den Schulträger 
und den Träger der Schülerbeförderung sowie die Schulen, mit denen sie zusammenarbeitet (§ 
25 Abs. 1).  

(3) 1Die Schule überprüft und bewertet jährlich den Erfolg ihrer Arbeit. 2Sie plant 
Verbesserungsmaßnahmen und führt diese nach einer von ihr festgelegten Reihenfolge durch.  

(4) 1Die Schule bewirtschaftet ein Budget aus Landesmitteln nach näherer Bestimmung im 
Haushaltsplan des Landes. 2Sie kann nach näherer Bestimmung des Kultusministeriums, die 
der Zustimmung des Finanzministeriums bedarf, Girokonten führen; dabei können 
Ausnahmen von den Vorschriften über Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung (§§ 
70 bis 72, 75 bis 80 der Landeshaushaltsordnung) zugelassen werden.  

§ 33 
Entscheidungen der Schule 

Die Konferenzen, die Bildungsgangs- und Fachgruppen, der Schulvorstand sowie die 
Schulleitung haben bei ihren Entscheidungen auf die eigene pädagogische Verantwortung der 
Lehrkräfte Rücksicht zu nehmen.  

 

§ 38 a 
Aufgaben des Schulvorstandes  

(1) Im Schulvorstand wirken der Schulleiter oder die Schulleiterin mit Vertreterinnen oder 
Vertretern der Lehrkräfte, der Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen und Schüler 
zusammen, um die Arbeit der Schule mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung zu gestalten.  

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet den Schulvorstand über alle 
wesentlichen Angelegenheiten der Schule, insbesondere über die Umsetzung des 
Schulprogramms sowie den Stand der Verbesserungsmaßnahmen nach § 32 Abs. 3.  



(3) Der Schulvorstand entscheidet über  

1. die Inanspruchnahme der den Schulen im Hinblick auf ihre Eigenverantwortlichkeit 
von der obersten Schulbehörde eingeräumten Entscheidungsspielräume,  

2. den Plan über die Verwendung der Haushaltsmittel und die Entlastung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters,  

3. die Beteiligung berufsbildender Schulen an Maßnahmen Dritter (§ 21 Abs. 4), 
4. Anträge an die Schulbehörde auf Genehmigung einer besonderen Organisation (§ 23), 
5. die Zusammenarbeit mit anderen Schulen (§ 25 Abs. 1),  
6. die Führung einer Eingangsstufe (§ 6 Abs. 4),  
7. die Vorschläge an die Schulbehörde zur Besetzung der Stelle der Schulleiterin oder 

des Schulleiters (§ 45 Abs. 1 Satz 3), der Stelle der ständigen Vertreterin oder des 
ständigen Vertreters (§ 52 Abs. 3 Satz 1) sowie anderer Beförderungsstellen (§ 52 
Abs. 3 Satz 2),  

8. die Abgabe der Stellungnahmen zur Herstellung des Benehmens bei der Besetzung der 
Stelle der Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 45 Abs. 2 Satz 1 und § 48 Abs. 2 Satz 
1) und bei der Besetzung der Stelle der ständigen Vertreterin oder des ständigen 
Vertreters (§ 52 Abs. 3 Satz 3), 

9. die Form, in der die Oberschule geführt wird (§ 10a Abs. 2 Satz 1), und darüber, in 
welchen Fächern und Schuljahrgängen der Oberschule der Unterricht 
jahrgangsbezogen und in welchen er schulzweigspezifisch erteilt wird, 

10. die Ausgestaltung der Stundentafel,  
11. Schulpartnerschaften,  
12. die von der Schule bei der Namensgebung zu treffenden Mitwirkungsentscheidungen 

(§ 107),  
13. Anträge an die Schulbehörde auf Genehmigung von Schulversuchen (§ 22), 
14. Vorschläge der berufsbildenden Schulen an den Schulträger für Anträge auf 

Genehmigung schulorganisatorischer Entscheidungen sowie” 
15. Grundsätze für  

a) die Tätigkeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Grundschulen,  

b) die Durchführung von Projektwochen,  

c) die Werbung und das Sponsoring in der Schule und  

d) die jährliche Überprüfung der Arbeit der Schule nach § 32 Abs. 3.  

(4) 1Der Schulvorstand macht einen Vorschlag für das Schulprogramm und für die 
Schulordnung. 2Will die Gesamtkonferenz von den Entwürfen des Schulvorstandes für das 
Schulprogramm oder für die Schulordnung abweichen, so ist das Benehmen mit dem 
Schulvorstand herzustellen.  

§ 38 b 
Zusammensetzung und Verfahren des Schulvorstandes  

1Der Schulvorstand hat  

1. bei Schulen mit bis zu 20 Lehrkräften 8 Mitglieder,  
2. bei Schulen mit 21 bis 50 Lehrkräften 12 Mitglieder,  
3. bei Schulen mit über 50 Lehrkräften 16 Mitglieder,  
4. bei berufsbildenden Schulen mit bis zu 50 Lehrkräften 12 Mitglieder,  
5. bei berufsbildenden Schulen mit über 50 Lehrkräften 24 Mitglieder.  



2Dabei beträgt die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte die Hälfte und die 
Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter der Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen 
und Schüler jeweils ein Viertel der Mitglieder nach Satz 1. 3Die Anzahl der Lehrkräfte nach 
Satz 1 richtet sich danach, wie viele vollbeschäftigte Lehrkräfte nötig wären, um den an der 
Schule von allen Lehrkräften erteilten Unterricht zu übernehmen. 4Der Schulvorstand 
entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen auf ja oder nein lautenden Stimmen. 5Hat eine 
Schule weniger als vier Lehrkräfte, so nimmt die Gesamtkonferenz die Aufgaben des 
Schulvorstands wahr. 

(2) 1Der Schulvorstand an Grundschulen besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Lehrkräfte sowie der Erziehungsberechtigten. 2Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter 
der Erziehungsberechtigten beträgt die Hälfte der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1.  

(3) Der Schulvorstand besteht an Abendgymnasien und Kollegs je zur Hälfte aus 
Vertreterinnen und Vertretern  

1. der Lehrkräfte und  
2. der Schülerinnen und Schüler. 

(4) 1An berufsbildenden Schulen besteht der Schulvorstand zu je drei Zwölfteln aus  

1. der Schulleiterin oder dem Schulleiter, ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihrem 
oder seinem Stellvertreter sowie von der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
bestimmten Personen, die Leitungsaufgaben wahrnehmen,  

2. Vertreterinnen und Vertretern der Lehrkräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(§ 53 Abs. 1 Satz 1),  

3. Vertreterinnen und Vertretern der Schülerinnen und Schüler  
sowie  

4. zu einem Zwölftel aus Vertreterinnen oder Vertretern der Erziehungsberechtigten,  
5. zu zwei Zwölfteln aus außerschulischen Vertreterinnen und Vertretern von an der 

beruflichen Bildung beteiligten Einrichtungen, darunter eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der zuständigen Stellen nach § 71 des Berufsbildungsgesetzes.  

2Der Schulvorstand bestimmt, welche Einrichtungen Vertreterinnen und Vertreter nach Satz 1 
Nr. 5 benennen können. 3Kann die Entscheidung nach Satz 2 nicht vom bisherigen 
Schulvorstand getroffen werden, so wirken an der Entscheidung nach Satz 2 nur die in Satz 1 
Nrn. 1 bis 4 genannten Personen mit. 4Welche nach § 71 des Berufsbildungsgesetzes 
zuständige Stelle die Vertreterin oder den Vertreter nach Satz 1 Nr. 5 benennt, wird von den 
jeweils betroffenen zuständigen Stellen entschieden. 

(5) Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte nach Absatz 1 sind die Schulleiterin oder der 
Schulleiter und die übrigen durch die Gesamtkonferenz bestimmten Lehrkräfte oder 
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

(6) 1Es werden gewählt die Vertreterinnen und Vertreter  

1. der Erziehungsberechtigten vom Schulelternrat,  
2. der Schülerinnen und Schüler vom Schülerrat,  
3. der Lehrkräfte und der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der 

Gesamtkonferenz; dabei haben Stimmrecht nur die Mitglieder der Gesamtkonferenz 
nach § 36 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a bis e.  



2Für die Personen nach Satz 1 Nrn. 1 bis 3 sind auch Stellvertreterinnen oder Stellvertreter zu 
wählen. 3Die Vertreterinnen und Vertreter nach Satz 1 werden für ein Schuljahr oder für zwei 
Schuljahre gewählt.4§ 75 Abs. 2 bis 4 und § 91 gelten entsprechend.  

(7) 1Den Vorsitz im Schulvorstand führt die Schulleiterin oder der Schulleiter. 2Sie oder er 
entscheidet bei Stimmengleichheit.  

(8) Der Schulvorstand kann weitere Personen als beratende Mitglieder berufen.  

(9) § 38 gilt entsprechend. 

 


